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1647 August A
KAPITULATION ZWISCHEN DEM GROSSHERZOG VON FLORENZ [ FERDINAND II.

MEDICI ] UND DEN V KATH. ORTEN "UM EIN UFBRUCH VON
2000 MAN [ = REGIMENT VON OBERST JAKOB LUSSER] "

AH 45/103

1 . Es verpflichtet sich der Herzog , dass diese "800 oder 1000 Man

nit anderst no [c ] h weiterss sollendt gebrucht werden alss Zu schütz und

schirm seiner in habenden Landen lauht dess Credenz schribenss und niemand

Zu nohtheil " .

2 . "Jhr Altezza sol disem Regiment lassen alle friheiten" 3 wie sie bei al¬
len übrigen in [ den ] Fremden Diensten [ von Mailand/Spanien
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oder Frankreich ] stehenden eidg . Regimentern im Gebrauche
seien . Dies gelte vor allem auch bezüglich des "obristen stab"
und der Justiz . Vgl. AH 45/102 Pkt . 12

3 . Es verpflichtet sich der Herzog , monatlich "für Jeden Man6
piastri effective oder sein gute Valuta in so vil silber oder gold

Sorten [ zu bezahlen , wie es deren Gegenwert entspreche ] " . Weiter sol¬

le "Jedess fendiin 4 furagj heuw und haber"  zugeteilt bekommen.
Vgl . ebenda Pkt . 2 und 11

4 . Sollte der Herzog diese Truppen innerhalb der ersten 3 Mo¬
nate entlassen , so solle dieser "schuldig sein 2 monet sold den
obristen und haubtluten Zu erlegen , [ so ] wie [dies ] im hertzogthum

Meiland"  üblich sei . Auch müssten zusätzlich noch "12 tag für

den abzug Zu hauss"  bezahlt werden . Vgl . ebenda Pkt . 6

5 . Es verpflichtet sich der Herzog , den eidg . Truppen die
Durchzugserlaubnis durch die Herzogtümer Mailand und Parma
zu verschaffen . Dabei will dieser darauf bedacht sein , dass
dies ohne "dess obristen und [der] haubtleüthen Hachteyl . . . [oder]
kosten"  geschehe . Vgl . ebenda Pkt . 12

[6a . ] Komme es zu einem Ausmarsch der Truppen , so hätten die
1

"Muntzy"  dafür besorgt zu sein , dass diesen genügend "kören

und wägen"  zur Verfügung stünden . Vgl . ebenda Pkt . 11

[6b . ] Der Transport der Bagage und der Kranken habe auf Kosten
des Herzogs zu geschehen . Im weitern habe dieser den "trans-
sito Zuo geben , wie [er ] Jm Meylander gebiet gebruchig ist , und mit

den Casa di armi solet die völcher gehalten . . . [werden ] , wie Jm Mey¬

lander gebiet " . Dies gelte auch , was die "utenssillia und [das]

holtz"  angehe . Vgl . ebenda Pkt . 9 und 11

7 . "Ess solet der oberster und haubtleuth schuldig sein alle Moneth oder
alle 15 tag die Musterung Zu geben Jedoch sol sy alezeit ahm abent Zuo-

vor angekünt werden , und wan dass Regyment 15 tag"  lang ohne Be¬

zahlung sei , "solent die oberster und haubtleüth nit [mehr] schuldig
sein musterung Zuo geben " . Das gleiche Vorgehen werde übrigens

auch in Modena angewendet . Vgl. ebenda Pkt . 4
8 . Der Oberst verpflichtet sich , dem Herzog nur tüchtige und

kriegserfahrene Offiziere zu stellen.
9 . "die Muntzy [ ?] solet schuldig sein wan die musterung geben werden die

krankhen oder verletzen in den quadtieren Zu vissyren und solche guot
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Zuomaahen schuldig sein " . Vgl . ebenda Pkt . 8

[10 . ] "die Musterung sol gegeben werden mit Hamen Zuo Hamen und vadterland

und die bassa solet geben werden Ehe . . . die Musterung angekunt wirt

Ess sol auch Jeder haübtman die bassa Selbsten mögen in schriben las¬

sen durch sin fendly ess seige glich abgestorben aussgerissne oder

lissentzierte ". Vgl . ebenda Pkt . 7

[11 . ] "und Jm fal dass Regiment ein Monet solt ausstendig wäre und in den
anderen Monath gelang ete , sol und mag der oberster mit sambt den haübt-

luthen den urlaub begeren und Hemen und sol Jhr altetza Jnen schuldig
sein Jhnen den urlaub Zuogeben " .

[12 . ] "Sol Jhr altza [= altezza ] schuldig sein Jm fal krieg Jm vatterlandt
auff lauffe und der oberster und haubtlüth beruoffen wurdent von Jh-

ren . . . oberkeiten solche Hebet Jhrer völiger bezalung heim Zuolassen
wan aber dan Jhr altetza solche volcher widerum vonnothen und kein

krieg Jm vadterland mehr verhanden 3 sol man schuldig sein Jhr altetza
widerum Zuo dienen " .

Es folgen einige Notizen und Bemerkungen von anderer Hand:
2

"Jl defalco [ ?] delli huomoni , cioe musquetieri tanto Archibugieri , et
. . . [ ?] 3

La Mostera se deve dare püblico Senza nome et cognome al usanza Suizzera
vecchia

Jl pretio delli army aciö non si . . . [ ?] " .

"CapltulaXlon de, falotienee . L’ann 1647 au mo/6 de ' aouAt , pan. le Colonel . Luu6-

&2äX d ' dfiy,  ou touX le Regiment fiuAt maltAalcXe evt deibande . pouA le Ae/ivlce

de Modenne , Mon £fieJie [ß e a t Jakobi.  ZuAlauben ] ij a ê te du t,eAvlce

Hajon . [0beutm .dnXmel6ten .] & capltalne " .

Picchy?

Kopie , mit Dorsualnotiz von Heinrich II . Zurlauben. AH 45 , 206- 207
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